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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.05.2022 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Oberbürgermeister Bausewein, 

 

in der Drucksache 0273/22 ist die Angleichung der Vergütung der zwei stellvertretenden 

Werkleiter des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb durch den Stadtrat beschlossen worden. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Anfrage zur Beantwortung innerhalb von zwei 

Wochen: 

 

1. Ist die nachgefragte Angleichung der Vergütung im Haushaltsplan 2022/23 bezüglich des 

Stellenplanes und der Personalkosten enthalten? 

2. Wie soll die Umsetzung der Drucksache 0273/22 erfolgen, wenn die darin enthaltene 

Angleichung der Vergütung im Haushalt 2022/23 nicht enthalten ist? 

3. Zu welchem Zeitpunkt ist die Angleichung der Vergütung vorgesehen?  

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

17.05.2022, gez. i. A. xxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE., Frau Landherr 
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